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bzw. erst recht der Gesellschaft ausgeliefert
sind. Neben den normalen Symptomen der
Rezession bieten der sogenannte Lehrer-
überfluss und der drohende Numerus clausus

ohne Zweifel verführerische Möglichkeiten

der Einschüchterung und der
Versuchung, endlich einmal «den Meister» zu
zeigen. Noch nie seit zwanzig Jahren war die
Zeit so günstig wie heute, auf den
gegenwartigen Freiheitsraum der Schule Druck
auszuüben bzw. brave Untertanen zu erziehen.

Aber es ware verhängnisvoll, der Versuchung

der Stunde zu erliegen. Der Freiheitsraum

der Schule ist identisch mit ihrem
Lebensraum. Dieser darf nicht zum blossen
Satelliten des Bestehenden reduziert
werden! Die Schule hat sich - wie bisher - mit
Ideen, Gedanken, Strömungen, Versuchen
auseinanderzusetzen, auch mit solchen, die
heute (noch) keine Wirklichkeit sind. Das

kann sie nur in Freiheit tun. Die jungen
Menschen selbst sollten - was auch früher zu
wenig geschah - zur Freiheit erzogen werden,

das heisst, sie sollten sich so, wie sie
sind, ohne Angst geben können. Das setzt,
ausser der unbefangenen Atmosphäre der
Freiheit, kritisches Bewusstsein, den
prüfenden Blick des kritischen Geistes voraus.
Die gegenwärtige Gesellschaft ihrerseits
muss sich den kritischen Augen der jungen
Menschen - falls diese kritischen Augen
wieder einmal aufblitzen - stellen.
Und genauso wie die Eltern von ihren
Kindern nicht Besitz ergreifen dürfen, soll auch
die Gesellschaft sich ihrer Schule nicht
bemächtigen. Sie soll ihr die Möglichkeit
geben, sich selbst sein zu dürfen in der
Gegenwart und anders sein zu können für die
Zukunft.

Arpäd Horväth
in: LNN Nr. 290/76

Aktuelle Kurzmeldungen der «schweizer schule»

CH: Erziehungsdirektoren zu Reformen

Die Konferenz der nordwestschweizerischen
Erziehungsdirektoren hat im Hinblick auf die
Einfuhrung des Franzosischunterrichtes in der
Primarschule Kredite fur die Ausbildung der Kader
sowie fur die sprachliche Aus- und Fortbildung
der Primarlehrer bewilligt Vorgesehen ist auch
die Durchfuhrung einer «Motivationstagung» für
Romanisten der Lehrerbildungsstatten, wurde in

einer Mitteilung des Sekretariates der Konferenz
bekanntgegeben.
In ihren weiteren Verhandlungen nahm die
Konferenz Kenntnis von einem Strukturplan für den
Mathematikunterricht auf der Oberstufe sowie
von Lernzielen fur einen koordinierten
Mathematikunterricht im 1 bis 4 Schuljahr Zum Bericht
«Lehrerbildung von morgen» wurde eine
zusammenfassende Darstellung der kantonalen
Stellungnahmen verabschiedet. Hingegen wurde darauf

verzichtet, regionale Empfehlungen zur
Lehrerbildung zu diskutieren und zu beschliessen.

CH: Mittelschüler möchten Numerus clausus
verhindern
In einem offenen Brief bittet der Verband Schwei¬

zerischer Mittelschuler (VSM) die eidgenössischen

Parlamentarier, bei der Beratung des
neuen Hochschulforderungs- und Forschungsgesetzes

alles zur Verhinderung des Numerus clausus

zu tun. Wie der Präsident und der Sekretär
des Verbandes, Felix Hof und Gregor Binkert, an
einer Pressekonferenz erklarten, wurde der
Numerus clausus die Matura abwerten und den
Zweck der Mittelschule überhaupt in Frage stellen.

Der VSM wurde 1969 gegründet und verfolgt heute

nach seinen eigenen Angaben eine gemäs-
sigtere Linie als damals. Seit Anfang Februar
sammelte er an den Schweizer Mittelschulen
Unterschriften für den offenen Brief an die
eidgenossischen Rate Bisher unterschrieben etwa
3000 Mittelschuler.

Ein Mittelschuler, der nicht die Universität besuchen

kann, sitzt nach Ansicht des VSM zwischen
Stuhl und Bank, weil die Mittelschule keine
Berufsausbildung vermittle, sondern ausschliesslich
auf die Hochschulreife ausgerichtet sei Der
VSM kritisiert vor allem den ungeheuren Notendruck,

dem die Schuler mit einem Numerus clausus

ausgesetzt waren. 184



ZH: Studentische Zwangskörperschaft
aufgehoben?
Die 13 000 Studenten der Zürcher Universität werden

möglicherweise ab Sommersemester nicht
mehr obligatorisch Mitglieder der Studentenschaft

sein und auch keine Zwangsbeitrage mehr
bezahlen müssen. Diesen - fur viele überraschenden

- Entscheid fällte der Zürcher Regierungsrat
in Behandlung zweier studentischer Rekurse

gegen die Erhebung obligatorischer Mitglieder-
beiträge, deren Verwendung für die Zeitungen
«Zürcher Student / Konzept» und andere Aktivitäten

mit politischem Einschlag in den letzten
Jahren zunehmend umstritten war.

ZG: Initiative für kleinere Schulklassen
zur Ablehnung empfohlen
Mit 55 gegen 7 Stimmen beschloss der Zuger
Kantonsrat, die von der Sozialdemokratischen
Partei des Kantons Zug lancierte «Initiative für
kleinere Schulklassen» - es wird darin eine
Festlegung der maximalen Schülerzahl in der Primar-
klasse auf 25 verlangt - dem Volk zur Ablehnung
zu empfehlen. Uber die Initiative wird am 12 Juni

im Zusammenhang mit den eidgenossischen
Vorlagen abgestimmt werden müssen. Die ablehnende

Haltung des Parlaments wurde damit
begründet, dass gegenwartig die Revision des
Schulgesetzes in der Vernehmlassung sei, in
welchem ohnehin auf eine Reduktion der jetzt
zulassigen Hochstzahl von 36 auf 32 hingezielt
werde Die Kantonsratsmehrheit schloss sich
denn auch der Argumentation der vorberatenden
Kantonsratskommission an, wonach die Initiative
unnötig und in ihrer Form zu starr sei.

SZ: Der ausländische Lehrer muss nun doch
gehen
Dem Lehrer der 5 Primarklasse im ausserschwy-
zerischen Wangen war aufgrund der Auslanderregelung

die Aufenthaltsbewilligung ab Frühjahr
1977 nicht mehr verlängert worden. Die Eltern
hatten daraufhin eine Unterschriftensammlung
eingeleitet, mit der sie für eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung des österreichischen
Staatsangehörigen einstehen wollten. Daraufhin

gj beantragte der Schulrat dem Wangener Gemein-
derat - da es sich um einen sehr guten und be-

® liebten Lehrer mit grossem ausserschulischem
§ Einsatz handle -, beim Regierungsrat Rekurs ein-

zureichen. Diese vom Gemeinderat Wangen er-
n hobene Beschwerde gegen die kantonale Frem-
ä denpolizei hat der Regierungsrat jetzt abgewie-
g sen. Nach der fremdenpolizeilichen Gesetzge¬

bung des Bundes hatte die Verlängerung nur
bewilligt werden können, wenn fur die Besetzung
von Primarlehrstellen keine zumutbaren Schwei-

185 zer oder bereits niedergelassene Ausländer zur

Verfügung gestanden hatten Das treffe aber beim
heute bestehenden Uberangebot an einheimischen

Lehrkräften ganz offensichtlich nicht zu
Fur eine Ausnahme bestehe im vorliegenden
Falle keine gesetzliche Möglichkeit.

BS: Kleinere Schulklassen in Basel-Stadt
Wahrend in St. Gallen eine gewerkschaftliche
Initiative auf eine Einfuhrung kleinerer Schulklassen

mit 70 945 Nein gegen 16 961 Ja deutlich
abgelehnt wurde, haben die Stimmberechtigten des
Kantons Basel-Stadt einer analogen Initiative mit
32 467 Ja gegen 26 048 Nein zugestimmt. Gemäss
Initiative der Gewerkschaft Erziehung müssen die
Schülerzahlen auf 25 in den Primarschulen mit
Abteilungsunterricht, in den Realschulen und in
den Gymnasien (einschliesslich Handelsschule)
auf 20 in den Kindergarten, in den Primarschulen
ohne Abteilungsunterricht und in den Sekundärschulen,

auf 16 in den Werkklassen und auf 14 in
den Sonderschulen herabgesetzt werden.

SG: Beteiligung an medizinischer Akademie?
Nach Aussage des St Galler Sanitatsdirektors
Gottfried Hoby wird in den Ostschweizer Kantonen

mit der Einfuhrung des Numerus clausus für
die Mediziner gerechnet. Dabei müsste laut Hoby
ein Drittel der Ostschweizer Kandidaten auf ein
Medizinstudium verzichten Deshalb solle die
Realisierung der medizinischen Akademie in Sankt
Gallen mit je 60 Ausbildungsplätzen fur jedes der
vier Jahre der Klinikerausbildung vorangetrieben
werden. Um die direkte Beteiligung der
Ostschweizer Kantone zu prüfen, wurde eine Ad-
hoc-Kommission eingesetzt Dabei diene folgender

Verteilerschlüssel als Diskussionsgrundlage
Aufgrund des neuen Hochschulforderungsgeset-
zes beteiligte sich der Bund mit 70 Prozent an
den Betriebskosten, die Ostschweizer Kantone
hatten 10 Prozent, der Kanton St Gallen allein
20 Prozent zu übernehmen

TG: Oberstufenschulgemeinden im Thurgau
Der Grosse Rat des Kantons Thurgau beschloss
die Bildung von sogenannten «Oberstufengemeinden».

Das sind Schulgemeinden, bei denen sich
das Einzugsgebiet einer oder mehrerer Ab-
schlussklassenschulen mit dem Sekundarschul-
kreis deckt Die Oberstufengemeinde wird damit
Trägerin beider Oberstufen.
Als eine weitere neue Bestimmung nahm der Rat
in das Unterrichtsgesetz die individuelle Betreuung

von Schülern auf, das heisst die Schulen
haben Hilfe bei Aufgaben, beim Nachhilfeunterricht
sowie Forderkurse zu gewahrleisten Dabei
bestimmt der Regierungsrat, wieweit diese Dienste
kostenlos sein sollen Schliesslich werden im



Thurgau künftig auch Tagesheimschulen mit
besonderer Unterrichtszeit, Betreuung und
gemeinschaftlicher Verpflegung der Schüler eingerichtet

Tl: Tessiner Hochschule unter der Lupe
Eine Delegation der Tessiner Regierung hat in
Bern mit Vertretren des Schweizerischen
Wissenschaftsrates über die Frage der künftigen Tessiner

Universität und über das von den Tessinern
jetzt endgültig vorgeschlagene Institut fur Regio-

nalstudien gesprochen Wie die Regierung
bekanntgibt, hat die Tessiner Delegation ihre
politischen und kulturellen Grunde fur die Wahl des
einzigen Lehrfachs - Regionalstudien mit
akademischen Forschungs- und Fortbildungskursen -
dargelegt. Auf Antrag des Wissenschaftsrates sollen

demnächst konkrete Daten über das Projekt
ausgearbeitet werden. Eine Universität mit
mehreren Basisfakuitaten wird fur das Studentenpotential

der italienischen Schweiz als nicht gegeben

betrachtet.

Frohsinn als Erziehungsprinzip*
Beno Simeon

In meinem ersten Aufsatz** versuchte ich,
den Frohsinn als Erziehungsprinzip, d. h.
als tragende Basis jeder erzieherischen
Berufung darzustellen.
Dieser erzieherische Frohsinn hat aber noch
eine zweite Dimension: er will nicht sich
selbst genügen. Er will ein Sonnenschein
sein, dessen Leuchtkraft jede Begegnung
des Erziehers mit seinem Zögling erhellt
und durchwärmt. Er will nicht nur froh sein,
er will auch froh machen. Er ist nicht nur
Erziehungsprinzip, er ist auch Erziehungsziel.

«Unser Lehrer lacht nie»

Es ist merkwürdig, wieviel erzieherische
Strahlkraft von einer fröhlichen
Erzieherpersönlichkeit ausgehen kann! Ein Bekannter

fragte unlängst einen Schulbub in einer
unserer Berggemeinden: «Gehst Du gern in
die Schule?» Die Antwort war ein energisches

«Nein». - «Ja, warum denn nicht?» -
«Unser Lehrer lacht nie.»

Die Ur-Tatsache

So ein Satz aus Kindermund wiegt ganze
Bände pädagogischer Weisheit auf. Es gibt
eben für jede Erziehungslehre eine unum-
stössliche Voraussetzung, eine Ur-Tatsache,
die nie genügend unterstrichen werden

* aus: Mitteilungsblatt Nr. 12 des Kath. Schul- und
Erziehungsvereins Graubünden

** siehe «schweizer schule» Nr. 14/15, Seite 555,
Jg. 1976.

kann: ein junger Mensch ist für jeden
erzieherischen Kontakt um so mehr ansprechbar,

je mehr dieser eingebettet ist in eine
Atmosphäre des Frohsinns: in Güte,
lächelndes Verstehen, befreiendes Lachen,
Humor. Das gilt für alle erzieherischen
Situationen, auch dort, wo gelegentlich ein Gebot

oder Verbot, eine Mahnung, eine Rüge
oder vielleicht sogar eine Strafe notwendig
werden können. Wenn in solchen Fällen das
Wort oder die Handlung des Erziehers
begleitet sind von finsterem Ernst, von polterndem

Ton, von schlecht gezügeltem Zorn,
von körperlicher, affektgeladener Züchtigung,

dann wird nie das erreicht, was die
Erziehung doch in erster Linie erreichen
sollte, nämlich die innere Überzeugung und
die persönliche Zustimmung zu den Weisungen

des Erziehers. Was erreicht wird, ist
bestenfalls, dass der junge Mensch in eine
trotzige Abwehrhaltung hineingestossen
wird und sich nur deshalb duckt, weil er
Angst bekommen hat.
Aber Angst und Trotz sind kaum die richtigen

Mittel zur eigenen Charakterbildung.
Darum steckt viel erzieherische Weisheit in
dem französischen Sprichwort: «C'est le ton
qui fait la musique.» Mit anderen Worten: es
kommt nicht nur darauf an, was man sagt,
sondern mindestens ebensoviel darauf, wie
man es sagt.
Darum stossen wir eigentlich bei allen grossen

Erziehergestalten immer wieder auf
Menschen, deren ganzes Erziehungswerk
gekennzeichnet ist durch eine frohmütige
Ausgeglichenheit. Bei einigen von ihnen, 186
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